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Curricula

Nr. 27
Curriculum für das Bachelorstudium Kultur- und Sozialanthropologie (Version 2023)
Englische Übersetzung: Social and Cultural Anthropology
 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 24. November 2022 das von der gemäß § 25 Abs 1 Z 10a und Abs 8 Z 3  des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 14. November 2022
beschlossene Curriculum für das Bachelorstudium Kultur- und Sozialanthropologie in der nachfolgenden
Fassung genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen sind das Universitätsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der Satzung der Universität
Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
§ 1 Studienziele und Qualifikationsprofil
 
(1) Das Bachelorstudiums Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien beschä@igt sich mit der
empirischen Untersuchung der Vielfalt menschlicher Praktiken, Lebensweisen, Ausdrucks- und
Organisationsformen. Basierend auf ethnographischer Forschung entwickelt die Kultur- und Sozialanthropologie
(KSA) theoretische, vergleichende und historische Perspektiven auf komplexe gesellscha@liche Phänomene.
Besonderes Augenmerk richtet sie auf diverse Formen von Ungleichheit und Ausgrenzung in ihrer jeweiligen
regionalen Einbettung und ihren globalen Verknüpfungen.
 
(2) Die Absolvent*innen des Bachelorstudiums Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien erwerben
die wissenscha@lichen Kompetenzen, komplexe gesellscha@liche Zusammenhänge zu erfassen, zu analysieren
und zu präsentieren und beherrschen die GrundbegriGe sozialwissenscha@licher Theorie, deren Positionen und
Entwicklung. Sie sind in der Lage, fachlich relevante Fragestellungen zu entwickeln und im Rahmen von
angeleiteten Forschungsprojekten mittels Teilnehmender Beobachtung sowie weiterer Erhebungsmethoden (u.a.
Interviews, Artefaktanalyse, Quellenanalyse, digitale Methoden) umzusetzen. Sie sind zu einer vergleichenden,
kritischen und multiperspektivischen Analyse gesellscha@lich relevanter Themen und zur Analyse von
Phänomenen in ihren Bedeutungszusammenhängen befähigt. Die Absolvent*innen können theoretische
Positionen der Kultur- und Sozialanthropologie in ihren fachhistorischen Kontext einordnen und sind mit
theoretischen Auseinandersetzungen zu verschiedenen Formen sozialer Ungleichheit und Ausgrenzung
(Rassismus, Gender, Klasse etc.) vertraut.
 
(3) Die Absolvent*innen verfügen über wissenscha@liche Kenntnisse und praktische Fertigkeiten, die für eine
Berufstätigkeit oder ein weiterführendes Studium qualifizieren. Berufsfelder, in denen die fachlichen
Kompetenzen der Kultur- und Sozialanthropologie zum Tragen kommen, liegen in diversen Bereichen wie etwa
Sozialwesen, Bildung, Gesundheit, Migration, Museen und Archiven, Medien, Entwicklungszusammenarbeit,
Tourismus oder Diversity Management.
Mögliche Arbeitgeber*innen für Absolvent*innen sind u.a. soziale Einrichtungen, NGOs, Interessenvertretungen,
internationale Organisationen, öGentliche Verwaltung, Beratungseinrichtungen und Unternehmen sowie
Institutionen der Kultur- und Wissenschaftsvermittlung.
 
(4) Das Lehrangebot ist an den Forschungsschwerpunkten am Institut für Kultur- und Sozialanthropologie
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ausgerichtet. Es reagiert auf aktuelle gesellscha@liche Entwicklungen, globale Herausforderungen (wie etwa
Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder Ungleichheiten) und reflektiert ihre Folgen und ihr Potential für soziale
Inklusion und Exklusion.
 
( 5 ) Die Unterrichtssprachen des Curriculums sind Deutsch und Englisch. Welche Lehrveranstaltungen auf
Deutsch oder auf Englisch angeboten werden, wird im Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben. Im Hinblick auf
den hohen Anteil an englischsprachiger Fachliteratur im gesamten Studium wird ein Englisch-Sprachniveau von
mindestens B2 empfohlen.
 
§ 2 Dauer und Umfang
 
(1) Der Arbeitsaufwand für das Bachelorstudium Kultur- und Sozialanthropologie beträgt 180 ECTS-Punkte. Das
entspricht einer vorgesehenen Studiendauer von sechs Semestern.
 
(2) Das Studium ist abgeschlossen, wenn 150 ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen in den Pflichtmodulen
positiv absolviert wurden. Darüber hinaus müssen Erweiterungscurricula im Ausmaß von 30 ECTS-Punkten
vollständig absolviert werden.
 
§ 3 Zulassungsvoraussetzungen
 
Die Zulassung zum Bachelorstudium Kultur- und Sozialanthropologie erfolgt gemäß dem Universitätsgesetz 2002
in der geltenden Fassung.
 
§ 4 Akademischer Grad
 
Absolvent*innen des Bachelorstudiums Kultur- und Sozialanthropologie ist der akademische Grad „Bachelor of
Arts“ – abgekürzt BA – zu verleihen. Im Falle der Führung ist dieser akademische Grad dem Namen nachzustellen.
 
§ 5 Aufbau – Module mit ECTS-Punktezuweisung
 
(1) Überblick
 
Pflichtmodulgruppe Studieneingangs- und Orientierungsphase (STEOP): 16 ECTS
PM: STEOP1 Grundlagen sozialwissenschaftlicher Methodologie   6 ECTS
PM: STEOP2 Fachspezifische Einführung 10 ECTS
  
Weitere Module: 134 ECTS
PM: BM1 Sozialwissenschaftliche Grundlagen: KSA 14 ECTS
PM: BM2 Neuere kritische Perspektiven 10 ECTS
PM: BM3 Anthropologien: Traditionen, Texte, Debatten 1 10 ECTS
PM: BM4 Methoden 15 ECTS
PM: BM5 Anthropologien: Traditionen, Texte, Debatten 2 10 ECTS
PM: BM6 Regionale Perspektiven 10 ECTS
PM: BM7 Zentrale Forschungsfelder 20 ECTS
PM: BM8 Ethnographisches Forschen 15 ECTS
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PM: BM9 Anthropologie Anwenden: Berufsfelder und Öffentlichkeiten 15 ECTS

PM: BM10 Bachelorseminar und Bachelorarbeit 15 ECTS
 
Erweiterungscurricula: 30 ECTS 30 ECTS
 
 
(2) Modulbeschreibungen
 
Pflichtmodulgruppe Studieneingangs- und Orientierungsphase (STEOP)
 
STEOP1 Pflichtmodul: Grundlagen sozialwissenschaftlicher

Methodologie
6 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine
Modulziele In diesem für die sozialwissenschaftlichen Bachelorstudien KSA, Politikwissenschaft

und Soziologie einheitlich gestalteten Modul erwerben Studierende ein einführendes
Verständnis der wichtigsten wissenschaftstheoretischen und methodischen
Grundlagen der modernen empirischen Sozialwissenschaften und ihrer
Ausdifferenzierung in verschiedene Paradigmen und schärfen ihr
sozialwissenschaftliches Methodenverständnis durch die Auseinandersetzung mit
klassischen Studien aus unterschiedlichen disziplinären Zugängen.

Modulstruktur Zur Vorbereitung auf die schriftliche Modulprüfung:
VO zu Grundlagen sozialwissenschaftlicher Methodologie, 6 ECTS, 2 SSt.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der schriftlichen Modulprüfung (6 ECTS)
 
STEOP2 Pflichtmodul: Fachspezifische Einführung 10 ECTS-Punkte
Teilnahme-
voraussetzung

keine

Modulziele Studierende besitzen Kenntnisse zur besseren Orientierung im neuen Lernumfeld am
Studienbeginn und haben einen Überblick über Themenfelder, Fragestellungen und
Handlungsfelder der KSA. Sie verfügen über sozialwissenschaftliche
Grundkompetenzen begrifflicher, theoretischer und methodischer Art mit
Schwerpunkt auf kultur- und sozialanthropologischen Perspektiven.

Modulstruktur Zur Vorbereitung auf die schriftliche Modulprüfung:
VO zur Einführung in die KSA, 6 ECTS, 3 SSt.
VO „Propädeutikum KSA“, 4 ECTS, 2 SSt.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der schriftlichen Modulprüfung (10 ECTS)
 
Weitere Module des Studiums
 
BM1 Pflichtmodul: Sozialwissenschaftliche Grundlagen: Kultur-

und Sozialanthropologie
14 ECTS-Punkte

Teilnahme-
voraussetzung

Module STEOP1, STEOP2
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Modulziele Studierende haben grundlegende Kenntnisse der Wissenschaftsgeschichte und
Wissenschaftstheorie der Sozialwissenschaften. Sie können zentrale
erkenntnistheoretische Grundbegriffe und Debatten in den Sozialwissenschaften
verstehen und verorten und verfügen über ein Grundverständnis der
gesellschaftlichen und institutionellen Rahmenbedingungen sozialwissenschaftlicher
Wissensproduktion. Sie sind mit exemplarischen Herangehensweisen bei der Analyse
aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen vertraut, beherrschen die Grundlagen des
wissenschaftlichen Arbeitens in der KSA, kennen die Regeln guter wissenschaftlicher
Praxis und können ethische Fragen des Forschens reflektieren.

Modulstruktur VO zur Wissenschaftstheorie und -geschichte der Sozialwissenschaften, 5 ECTS, 2 SSt.
(npi)
VO zu aktuellen gesellschaftlichen Themen und sozialwissenschaftlichen
Fragestellungen, 5 ECTS, 2 SSt. (npi)
PS zur Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten in der KSA, 4 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (4 ECTS) und Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (10 ECTS)
(insgesamt 14 ECTS)

 
BM2 Pflichtmodul: Neuere kritische Perspektiven 10 ECTS-Punkte
Teilnahmevoraussetzung Module STEOP1, STEOP2
Modulziele Studierende verfügen über ein grundlegendes Verständnis des kritischen, reflexiven

und kollaborativen Ethos, das anthropologischer Forschung zugrunde liegt. Sie
können dessen Implikationen für ihre eigene Positionalität reflektieren, sind sich der
ethischen Herausforderungen bewusst, die sich aus der Vergangenheit der Disziplin
ergeben, und haben sich damit auseinandergesetzt, wie sich Anthropolog*innen
diesen Herausforderungen stellen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den
Beiträgen feministischer, antirassistischer und postkolonialer Positionen zu diesem
Verständnis der KSA.

Modulstruktur VO zu neueren kritischen Perspektiven der KSA, 5 ECTS, 2 SSt. (npi)
PS zu neueren kritischen Perspektiven der KSA, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)
Es wird empfohlen, beide Lehrveranstaltungen im selben Semester zu absolvieren.
Die Anmeldung zum PS setzt die Registrierung für die VO voraus.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (5 ECTS) und Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (5 ECTS)
(insgesamt 10 ECTS)

 
BM3 Pflichtmodul: Anthropologien: Traditionen, Texte, Debatten

1
10 ECTS-Punkte

Teilnahme-
voraussetzung

Module STEOP1, STEOP2

Modulziele Studierende verfügen über grundlegendes ideengeschichtliches Wissen zur
Entwicklung der KSA, ihren vielfältigen theoretischen Ansätzen und ihren Debatten.
Sie sind imstande, das Fach aus einer pluralen Perspektive zu betrachten und
theoretische Positionen in ihren historischen Verflechtungen einzuordnen.
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Modulstruktur VO zu Theorietraditionen und Entwicklungen der KSA, 5 ECTS, 2 SSt. (npi)
PS zu zentralen Texten der Disziplin, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (5 ECTS) und Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (5 ECTS)
(insgesamt 10 ECTS)

 
BM4 Pflichtmodul: Methoden 15 ECTS-Punkte
Teilnahmevoraussetzung Module STEOP1, STEOP2

Modulziele

Die Studierenden verfügen über einen Überblick über das Methodenrepertoire der
KSA samt seinen methodologischen Grundlagen und praktischen
Anwendungsformen. Dies umfasst qualitative und quantitative Methoden, inklusive
neuer digitaler Ansätze, sowie Techniken des wissenschaftlichen Schreibens unter
Beachtung der Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis.

Modulstruktur VO zur Einführung in die Methoden der KSA, 5 ECTS, 2 SSt. (npi)
PS zur Anwendung fachspezifischer Forschungsmethoden, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)
PS zum wissenschaftlichen Schreiben in der KSA, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (10 ECTS) und Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (5 ECTS)
(insgesamt 15 ECTS)

 
BM5 Pflichtmodul: Anthropologien: Traditionen, Texte, Debatten

2
10 ECTS-Punkte

Teilnahme-
voraussetzung

Module STEOP1, STEOP2

Empfohlene Teilnahme-
voraussetzung

Modul BM3

Modulziele Im Rahmen der Beschäftigung mit historischen und aktuellen Debatten im Fach
erhalten Studierende einen Überblick über den Theorienpluralismus der KSA.
Anhand der kritischen Lektüre ethnographischer Monographien erwerben sie ein
vertieftes Verständnis ethnographischer Argumentationen und können Empirie und
Theorie in der Analyse zu einander in Bezug setzen.

Modulstruktur VO zu ausgewählten Theoriedebatten der KSA, 5 ECTS, 2 SSt. (npi)
SE zu ausgewählten ethnographischen Texten und deren theoretischen Positionen, 5
ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (5 ECTS) und Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (5 ECTS)
(insgesamt 10 ECTS)

 
BM6 Pflichtmodul: Regionale Perspektiven 10 ECTS-Punkte
Teilnahmevoraussetzung Module STEOP1, STEOP2
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Modulziele Studierenden verfügen über Grundlagenwissen zu ethnographischen Perspektiven
auf spezifische Regionen sowie über anthropologische Wissensproduktion aus diesen
Regionen. Sie können sich reflexiv, kritisch und komparativ mit größeren
anthropologischen Fragen auseinander setzen, die sich in der Beschäftigung mit
bestimmten Regionen ergeben.

Modulstruktur Zwei VO zu anthropologischen Perspektiven auf spezifische Regionen, je 5 ECTS, 2
SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (10 ECTS)

 
BM7 Pflichtmodul: Zentrale Forschungsfelder 20 ECTS-Punkte
Teilnahmevoraussetzung Module STEOP1, STEOP2, BM1, BM2
Empfohlene Teilnahme-
voraussetzung

Module BM3, BM4, BM5

Modulziele Studierende verfügen über einen fundierten Einblick in mehrere zentrale thematische
Forschungsfelder der KSA samt ihren theoretischen Grundlagen, wissenschaftlichen
Positionen sowie zentralen Fragestellungen. Im Sinne einer ersten Spezialisierung
wählen sie dabei aus einem breiteren Angebot aus, das die am Institut für Kultur- und
Sozialanthropologie vertretenen Forschungsschwerpunkte repräsentiert. Vertiefend
zu einem der in einer Vorlesung gewählten Felder erarbeiten sie sich im Rahmen eines
forschungsbasierten Seminars Kenntnisse zur Verknüpfung theoretischer Zugänge
und empirischen Materials in der Forschungspraxis.

Modulstruktur Zwei VO zu spezifischen thematischen Forschungsfeldern, je 5 ECTS, 2 SSt. (npi)
SE zu einem spezifischen thematischen Forschungsfeld, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)
Forschungsbasiertes SE zu einem spezifischen thematischen Forschungsfeld, 5 ECTS,
2 SSt. (pi)
Das forschungsbasierte SE ist aus demselben thematischen Forschungsfeld zu
wählen wie eine der zuvor gewählten VO und soll im Folgesemester absolviert
werden.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (10 ECTS) und Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (10 ECTS)
(insgesamt 20 ECTS)

 
BM8 Pflichtmodul: Ethnographisches Forschen 15 ECTS-Punkte
Teilnahmevoraussetzung Module STEOP1, STEOP2, BM1, BM2
Empfohlene Teilnahme‐
voraussetzung

Modul BM4

Modulziele

Die Studierenden verfügen über erweiterte und konsolidierte
Methodenkompetenzen in ethnographischer Feldforschung und Datenanalyse. Sie
sind fähig, selbständig ethnographische Forschungsprojekte durchzuführen. Dies
beinhaltet, die entsprechenden Daten zu erheben und fachspezifisch zu analysieren
sowie die Ergebnisse in geeigneter Form darzustellen.
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Modulstruktur PR Feldpraktikum mit Durchführung einer ethnographischen Forschung, 10 ECTS, 4
SSt. (pi)
SE zur Datenanalyse, 5 ECTS, 2SSt. (pi)
Das SE zur Datenanalyse baut auf den im Feldpraktikum erhobenen Daten auf und
soll im Folgesemester absolviert werden.

Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (15 ECTS)

 
BM9 Pflichtmodul: Anthropologie Anwenden: Berufsfelder und

Öffentlichkeiten
15 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung Module STEOP1, STEOP2, BM1, BM2
Modulziele Studierende verfügen über Grundwissen, um theoretische und methodische

Kenntnisse der KSA über den wissenschaftlichen Kontext hinaus an unterschiedliche
Öffentlichkeiten zu kommunizieren und beruflich anzuwenden. Sie kennen
ausgewählte fachnahe Anwendungsbereiche und berufliche Perspektiven. Es besteht
die Möglichkeit, sich auf einen spezifischen Anwendungsbereich zu spezialisieren oder
unterschiedliche Berufsfelder kennen zu lernen.

Modulstruktur VO zu Anthropologie in Anwendung und Öffentlichkeit, 5 ECTS, 2 SSt. (npi)
Zwei SE zu spezifischen Anwendungsbereichen der KSA à 5 ECTS, 2 SSt. (pi)
Alternativ zu einem SE können Studierende nach Vorab-Genehmigung durch das
studienrechtlich zuständige Organ ein thematisch einschlägiges Praktikum
durchführen. Richtlinien für die Durchführung solcher Praktika sind durch das
studienrechtlich zuständige Organ festzulegen.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (10 ECTS) und Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (5 ECTS)
(insgesamt 15 ECTS)
 

 
BM10 Pflichtmodul: Bachelorseminar und Bachelorarbeit 15 ECTS-Punkte
Teilnahmevoraussetzung Module STEOP1, STEOP2, BM1, BM2, BM3, BM4, BM5
Empfohlene Teilnahme‐
voraussetzung

Module BM7, BM8

Modulziele Im Bachelorseminar ist unter intensiver Gruppenbetreuung durch die Lehrenden und
mit Peer-Feedback die Bachelorarbeit zu verfassen. Die Studierenden entwickeln eine
dem Umfang der Bachelorarbeit angemessene anthropologische Fragestellung, die
sowohl theoretische als auch empirische Aspekte umfasst. Sie identifizieren und
rezipieren relevante wissenschaftliche Literatur, sammeln eigenes oder identifizieren
geeignetes vorhandenes empirisches Material und interpretieren dieses im Hinblick
auf die Fragestellung. Mit dem Verfassen der Bachelorarbeit erwerben und festigen sie
die Fähigkeit, fachliche Fragestellungen empirisch begründet und unter kritischer
Berücksichtigung vorhandener Literatur zu bearbeiten sowie den Prozess und die
Ergebnisse textlich darzustellen.

Modulstruktur SE Bachelorseminar, 15 ECTS, 4 SSt. (pi)
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Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (15 ECTS)

 
§ 6 Bachelorarbeit
 
Die Bachelorarbeit ist im Rahmen der Lehrveranstaltung „Bachelorseminar“ im Modul „Bachelorseminar und
Bachelorarbeit“ zu verfassen. Der Arbeitsaufwand für die Bachelorarbeit inklusive dem dazugehörigen Seminar
beträgt 15 ECTS.
 
§ 7 Mobilität im Bachelorstudium
 
Mobilität von Studierenden im Bachelorstudium Kultur- und Sozialanthropologie ist im Rahmen von
internationalen Austauschprogrammen wie Erasmus nach Maßgabe der Plätze möglich und wird im Umfang von
einem Semester ab dem zweiten Studienjahr ausdrücklich empfohlen. Besonders eignet sich dafür das dritte
Semester. Die Anerkennung der im Ausland absolvierten Studienleistungen erfolgt durch das studienrechtlich
zuständige Organ.
 
§ 8 Einteilung der Lehrveranstaltungstypen
 
(1) Für nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen werden folgende Lehrveranstaltungstypen
festgelegt:
 
Vorlesung (VO), npi: Vorlesungen dienen der Darstellung von Themen, Zugängen, Theorien und Methoden des
Studiums Kultur- und Sozialanthropologie unter kritischer Berücksichtigung verschiedener Lehrmeinungen. Die
Vorlesung wird mit einer mündlichen oder schriftlichen Prüfung abgeschlossen.
 
(2) Prüfungsimmanente (pi) Lehrveranstaltungen werden als folgende Lehrveranstaltungstypen angeboten:
 
Proseminar (PS), pi: Proseminare vermitteln grundlegende Kompetenzen im wissenscha@lichen Arbeiten und
Schreiben, in der kritischen Textrezeption und im Methodenbereich.
 
Seminar (SE), pi: Seminare dienen der angeleiteten Erarbeitung und Diskussion fachspezifischer Inhalte und
Positionen. Zentrales Lernziel ist die selbstständige Auseinandersetzung mit wissenscha@lichen Inhalten und
Positionen sowie ihre Diskussion und Präsentation in schriftlicher und mündlicher Form.
Seminare mit der Bezeichnung Bachelorseminare dienen der Vertiefung der theoretischen, methodischen und
analytischen Kompetenzen anhand der betreuten eigenständigen Bearbeitung einer anthropologischen
Fragestellung, die sowohl theoretische als auch empirische Aspekte umfasst.
 
PR Feldpraktikum (PR), pi: Feldpraktika dienen der Vertiefung der methodischen und forschungspraktischen
Kompetenzen. Anhand der angeleiteten Durchführung einer ethnographischen Feldforschung vermitteln sie
praktische Kenntnisse in der Vorbereitung und Durchführung empirischer kultur- und sozialanthropologischer
Forschungsprojekte.
 
Die Leistungsbeurteilung in allen prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen erfolgt anhand mehrerer
Teilleistungen der Studierenden.
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§ 9 Teilnahmebeschränkungen und Anmeldeverfahren
 
(1) Für die folgenden Lehrveranstaltungen gelten die hier angegebenen generellen Teilnahmebeschränkungen:
 
Proseminar: 25 Teilnehmer*innen
Seminar: 25 Teilnehmer*innen
Feldpraktikum: 20 Teilnehmer*innen
Bachelorseminar: 2o Teilnehmer*innen
 
(2) Die Modalitäten zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie zur Vergabe von Plätzen für
Lehrveranstaltungen richten sich nach den Bestimmungen der Satzung.
 
§ 10 Prüfungsordnung
 
(1) Leistungsnachweis in Lehrveranstaltungen
Die*der Leiter*in einer Lehrveranstaltung hat die erforderlichen Ankündigungen gemäß den Bestimmungen der
Satzung vorzunehmen.
 
(2) Prüfungsstoff
Der für die Vorbereitung und Abhaltung von Prüfungen maßgebliche PrüfungsstoG hat vom Umfang her dem
vorgegebenen ECTS-Punkteausmaß zu entsprechen. Dies gilt auch für Modulprüfungen.
 
(3) Prüfungsverfahren
Für das Prüfungsverfahren gelten die Regelungen der Satzung.
 
(4) Erbrachte Prüfungsleistungen sind mit dem angekündigten ECTS-Wert dem entsprechenden Modul
zuzuordnen, eine Aufteilung auf mehrere Leistungsnachweise ist unzulässig.
 
(5) Verbot der Doppelverwendung
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die bereits für ein anderes Pflicht- oder Wahlmodul dieses Studiums
absolviert wurden, können in einem anderen Modul desselben Studiums nicht nochmals verwendet werden. Dies
gilt auch bei Anerkennungsverfahren.
 
§ 11 Inkrafttreten
 
Dieses Curriculum tritt nach der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Universität Wien mit 1. Oktober 2023 in
Kraft.
 
§ 12 Übergangsbestimmungen
 
(1) Dieses Curriculum gilt für alle Studierenden, die ab Wintersemester 2023/24 das Studium beginnen.
 
(2) Wenn im späteren Verlauf des Studiums Lehrveranstaltungen, die auf Grund der ursprünglichen Studienpläne
bzw. Curricula verpflichtend vorgeschrieben waren, nicht mehr angeboten werden, hat das nach den
Organisationsvorschri@en der Universität Wien studienrechtlich zuständige Organ von Amts wegen
(Äquivalenzverordnung) oder auf Antrag der*des Studierenden festzustellen, welche Lehrveranstaltungen und
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Prüfungen anstelle dieser Lehrveranstaltungen zu absolvieren sind.
 
(3) Studierende, die vor diesem Zeitpunkt das Studium begonnen haben, können sich jederzeit durch eine
einfache Erklärung freiwillig den Bestimmungen dieses Curriculums unterstellen.
 
(4) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkra@tretens dieses Curriculums dem vor Erlassung dieses Curriculums
gültigen Bachelorcurriculum Kultur- und Sozialanthropologie (MBl. vom 27.06.2011, 24. Stück, Nr. 156 idgF)
unterstellt waren, sind berechtigt, ihr Studium bis längstens 31.10.2026 abzuschließen.
 
(5) Das nach den Organisationsvorschri@en studienrechtlich zuständige Organ ist berechtigt, generell oder im
Einzelfall festzulegen, welche der absolvierten Lehrveranstaltungen und Prüfungen für dieses Curriculum
anzuerkennen sind.
 

Im Namen des Senates:
Die Vorsitzende der Curricularkommission

S t a s s i n o p o u l o u
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Anhang
 
Empfohlener Pfad durch das Studium:
 

Semester Modul Struktur, ECTS Summe ECTS

1. STEOP1 VO, 6 ECTS 30

STEOP2 2 VO, 10 ECTS

BM1 2 VO, 10 ECTS
PS, 4 ECTS

2. BM2 VO, 5 ECTS
PS, 5 ECTS

30

BM3 VO, 5 ECTS
PS, 5 ECTS

BM4, Teil 1 VO, 5 ECTS

EC 5 ECTS

3. BM4, Teil 2 2 PS, 10 ECTS 30

BM5 VO, 5 ECTS
SE, 5 ECTS

BM6, Teil 1 VO, 5 ECTS

EC 5 ECTS

4. BM7, Teil 1 VO, 5 ECTS
VO, 5 ECTS
SE, 5 ECTS

30

BM8, Teil 1 PR, 10 ECTS

BM9, Teil 1 VO, 5 ECTS

5. BM6, Teil 2 VO, 5 ECTS 30

BM7, Teil 2 SE, 5 ECTS

BM8 Teil 2 SE, 5 ECTS

BM9, Teil 2 2 SE, 10 ECTS

EC 5 ECTS

6. BM10 SE Bachelorseminar, 15
ECTS

30

EC 15 ECTS
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Englische Übersetzung der Titel der Module:
 
Deutsch English
Pflichtmodul: STEOP1 Grundlagen
sozialwissenschaftlicher Methodologie

Compulsory module: STEOP 1 Basics of Methodology in
the Social Sciences

Pflichtmodul: STEOP2 Fachspezifische Einführung Compulsory module: STEOP 2 Subject-Specific
Introduction

Pflichtmodul: BM1 Sozialwissenschaftliche Grundlagen:
KSA

Compulsory module: BM1 Basics of Social Sciences:
Social and Cultural Anthropology

Pflichtmodul: BM2 Neuere kritische Perspektiven Compulsory module: BM2 New Critical Perspectives
Pflichtmodul: BM3 Anthropologien: Traditionen, Texte,
Debatten 1

Compulsory module: BM3 Anthropologies: Traditions,
Texts, Debates 1

Pflichtmodul: BM4 Methoden Compulsory module: BM4 Methods
Pflichtmodul: BM5 Anthropologien: Traditionen, Texte,
Debatten 2

Compulsory module: BM5 Anthropologies: Traditions,
Texts, Debates 2

Pflichtmodul: BM6 Regionale Perspektiven Compulsory module: BM6 Regional Perspectives
Pflichtmodul: BM7 Zentrale Forschungsfelder Compulsory module: BM7 Central Fields of Research
Pflichtmodul: BM8 Ethnographisches Forschen Compulsory module: BM8 Doing Ethnographic

Research
Pflichtmodul: BM9 Anthropologie Anwenden Compulsory module: BM9 Applying Anthropology
Pflichtmodul: BM1o Bachelorseminar und
Bachelorarbeit

Compulsory module: BM10 Bachelor‘s Seminar and
Bachelor‘s Thesis

 

Nr. 28
1. (geringfügige) Änderung des Curriculums für das Masterstudium Naturschutz und
Biodiversitätsmanagement
Der Senat hat in seiner Sitzung am 24. November 2022 die von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z 10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 14. November 2022
beschlossene 1. (geringfügige) Änderung des Masterstudiums Naturschutz und Biodiversitätsmanagement,
veröGentlicht am 25.06.2021 im Mitteilungsblatt der Universität Wien, 40. Stück, Nr. 163, in der nachfolgenden
Fassung genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen für diesen Beschluss sind das Universitätsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der
Satzung der Universität Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
(1) § 5 Abs 2 Modulbeschreibungen
 
Im Modul MNB 4 lauten die ersten beiden Sätze in der Modulstruktur wie
folgt:
 
„Studierende wählen nach Maßgabe des Angebots nicht-prüfungsimmanente und/oder prüfungsimmanente
Lehrveranstaltungen im Gesamtausmaß von 15 ECTS-Punkten.
 

139. Stück - Ausgegeben am 02.12.2022 - Nr. 27-33



Wählbar sind Lehrveranstaltungen aus den Bereichen der Rechts-, Kultur-, Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften sowie zu Öffentlichkeits- und Medienarbeit oder interdisziplinären Methoden.“
 
(2) § 12 Inkrafttreten
 
1. Dem Text von Abs 1 wird „(1)“ vorangestellt.
 
2. Abs 2 wird hinzugefügt:
 
„(2) Die Änderungen des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes vom 2. Dezember 2022, Nr. 28, Stück 9,
treten mit 1. Oktober 2023 in Kraft.“
 
 

Im Namen des Senates:
Die Vorsitzende der Curricularkommission

S t a s s i n o p o u l o u
 

Nr. 29
1. (geringfügige) Änderung des Curriculums für das Bachelorstudium Judaistik (Version 2019)
Der Senat hat in seiner Sitzung am 24. November 2022 die von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z 10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 14. November 2022
beschlossene 1. (geringfügige) Änderung des Bachelorstudiums Judaistik (Version 2019), veröGentlicht am
14.05.2019 im Mitteilungsblatt der Universität Wien, 22. Stück, Nummer 129, curriculare Änderung veröGentlicht
im Mitteilungsblatt der Universität Wien am 24.06.2022, 44. Stück, Nummer 238, in der nachfolgenden Fassung
genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen für diesen Beschluss sind das Universitätsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der
Satzung der Universität Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
(1) Anhang
 
1. Der empfohlene Pfad lautet nunmehr:
„

Semester Modul Lehrveranstaltung ECTS
1 1 Pflichtmodulgruppe: Studieneingangs- und Orientierungsphase (STEOP)  

 1a Pflichtmodul Grundlagen historisch-kulturwissenschaftlichen Denkens 5
 1b Pflichtmodul Einführung in die Judaistik 4
 1c Pflichtmodul Bibelhebräisch für JudaistInnen 8
 4 Jüdische Kulturgeschichte in der Antike 4
 4 Geschichte der Rabbinischen Literatur und Kultur 4
 6 Zur Wahl: Eine VO aus Modul 6 4
 EC Nach Wahl 0
  Summe ECTS ohne EC 29
  Summe ECTS mit EC 29

149. Stück - Ausgegeben am 02.12.2022 - Nr. 27-33



Semester Modul Lehrveranstaltung ECTS

2 2 Wissenschaftliches Arbeiten für JudaistInnen 5
 3 Zur Wahl: Bibelhebräisch für JudaistInnen 2 oder Modernhebräisch 1 4
 4 Jüdische Kulturgeschichte im Mittelalter 4
 4 Jüdische Kulturgeschichte von der Neuzeit bis in die Gegenwart 4
 6 Zur Wahl: Ein SE aus Modul 6 8
 EC Nach Wahl 6
  Summe ECTS ohne EC 25
  Summe ECTS mit EC 31

Semester Modul Lehrveranstaltung ECTS
3 2 Methodenseminar 4

 3 Modernhebräisch 2 8
 6 Zur Wahl: Eine VO aus Modul 6 4
 6 Zur Wahl: Ein SE aus Modul 6 8
 EC Nach Wahl 7
  Summe ECTS ohne EC 24
  Summe ECTS mit EC 31

Semester Modul Lehrveranstaltung ECTS
4 3 Modernhebräisch 3 8

 5 Zur Wahl: Ein SE aus Modul 5 8
 EC Nach Wahl 14
  Summe ECTS ohne EC 16
  Summe ECTS mit EC 30

Semester Modul Lehrveranstaltung ECTS
5 5 Zur Wahl: Ein SE aus Modul 5 8

 5 Zur Wahl: Ein SE aus Modul 5 8
 EC Nach Wahl 14
  Summe ECTS ohne EC 16
  Summe ECTS mit EC 30

Semester Modul Lehrveranstaltung ECTS
6 7 Seminar mit Bachelorarbeit 10

 EC Nach Wahl 19
  Summe ECTS ohne EC 10
  Summe ECTS mit EC 29
   

Erweiterungscurriculum
 

60
  Summe BA ohne EC 120
 
 
Modul hat Voraussetzung STEOP
Modul hat Voraussetzung Modul 2
Modul hat Voraussetzung Modul 3
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Modul 3 - interne Voraussetzungsketten (aufbauend)

„
 
(2) § 11 Inkrafttreten
 
1. Dem Text von Abs 1 wird „(1)“ vorangestellt.
 
2. Abs 2 wird hinzugefügt:
 
„(2) Die Änderungen des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes vom 2. Dezember 2022, Nr. 29, Stück 9,
treten mit 1. Oktober 2023 in Kraft.“
 
 

Im Namen des Senates:
Die Vorsitzende der Curricularkommission

S t a s s i n o p o u l o u

Nr. 30
2. (geringfügige) Änderung des Curriculums für das Masterstudium Judaistik (Version 2019)
Der Senat hat in seiner Sitzung am 24. November 2022 die von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z 10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 14. November 2022
beschlossene 2. (geringfügige) Änderung des Masterstudiums Judaistik (Version 2019), veröGentlicht am
14.05.2019 im Mitteilungsblatt der Universität Wien, 22. Stück, Nummer 130, letzte (geringfügige) Änderung
veröGentlicht im Mitteilungsblatt der Universität Wien am 27. Juni 2022, 45. Stück, Nummer 297, in der
nachfolgenden Fassung genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen für diesen Beschluss sind das Universitätsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der
Satzung der Universität Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
(1) Anhang
 
1. Der empfohlene Pfad lautet nunmehr:
„
Semester Modul Lehrveranstaltung ECTS

1 1 VU Hebräisch 5
 1 SE Hebräische und aramäische Texte 8
 2 Zwei VO jüdische Tradition von der Antike bis zur Gegenwart: Quellen, Themen,

Hermeneutik
8

 2 SE Die jüdische Tradition von der Antike bis zur Gegenwart: Quellen, Themen,
Hermeneutik

8

  Summe ECTS 29
Semester Modul Lehrveranstaltung ECTS

2 1 VU Aramäisch 5
 1 SE Hebräische und aramäische Texte 8
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 2 VO Die jüdische Tradition von der Antike bis zur Gegenwart: Quellen, Themen,
Hermeneutik

4

 2 SE Die jüdische Tradition von der Antike bis zur Gegenwart: Quellen, Themen,
Hermeneutik

8

 3 drei VO aus dem vertiefenden Interessensmodul 12
  Summe ECTS 37
Semester Modul Lehrveranstaltung ECTS

3 3 drei SE aus dem vertiefenden Interessensmodul 24
  Summe ECTS 24
Semester Modul Lehrveranstaltung ECTS

4 4 SE zur Abschlussarbeit 5
  Masterarbeit 21
  Abschlussprüfung 4
  Summe ECTS 30
   

Summe
 

120
 

Modul hat Voraussetzung Modul 1
 
Modul 3 hat interne Voraussetzungsketten: VO vor SE
„
 
 
(2) § 11 Inkrafttreten
 
1. Abs 3 wird hinzugefügt:
 
„(3) Die Änderungen des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes vom 2. Dezember 2022, Nr. 30, Stück 9,
treten mit 1. Oktober 2023 in Kraft.“
 
 

Im Namen des Senates:
Die Vorsitzende der Curricularkommission

S t a s s i n o p o u l o u

Nr. 31
2. (geringfügige) Änderung des Curriculums für das Bachelorstudium Statistik
Der Senat hat in seiner Sitzung am 24. November 2022 die von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z 10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 14. November 2022
beschlossene 2. (geringfügige) Änderung des Bachelorstudiums Statistik, veröGentlicht am 30.06.2014, im
Mitteilungsblatt der Universität Wien, 40. Stück, Nr. 224, 1. (geringfügige) Änderung veröGentlicht im
Mitteilungsblatt der Universität Wien am 29.03.2017, 21. Stück, Nr. 90, in der nachfolgenden Fassung genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen für diesen Beschluss sind das Universitätsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der
Satzung der Universität Wien in der jeweils geltenden Fassung.
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(1) § 5 (2) Modulbeschreibung
 
(1) Die Modulziele des Pflichtmoduls „Einführung in die Inferenzstatistik“ lauten:
 
„Nach Abschluss des Moduls kennen die Studierenden statistische Schätz- und Testverfahren sowie deren
Hintergründe. Insbesondere sind sie vertraut mit Parameterschätzung mittels Momenten-Methode und
Maximum-Likelihood, Konstruktion von Konfidenzintervallen, Testen von Hypothesen und
Optimalitätseigenschaften im Kontext der gängigsten Modelle.“
 
(2) Die Modulziele des Pflichtmoduls „Decision Support“ lauten:
 
„Absolvent*innen des Moduls beherrschen die methodischen Grundlagen von Decision-Support-Verfahren. Sie
haben einen Überblick über formale Methoden der Entscheidungsunterstützung und verfügen über Kenntnisse
der Modellierung von Entscheidungsproblemen in unterschiedlicher Form, insbesondere als Probleme der
deterministischen kontinuierlichen Optimierung, der ganzzahligen Optimierung, der Optimierung unter
Unsicherheit und der Mehrzieloptimierung.“
 
(3) Die Modulziele des Pflichtmoduls „Statistische Software und Computational Statistics“ lauten:
 
„Mit diesem Modul erwerben die Studierenden die Fähigkeit, gängige statistische Programmpakete auf konkrete
Problemstellungen anzuwenden und die zugrunde liegenden Methoden zu verstehen. Insbesondere sind sie nach
Abschluss des Moduls vertraut mit der Erfassung und Verarbeitung von Daten in gängigen statistischen
So@warepaketen. Sie können Variablen anlegen, Daten kodieren, den Verarbeitungsprozess dokumentieren und
Reports verfassen; ferner sind sie in der Lage, gängige Analyseverfahren (u.a. Regression, Dimensions-reduktion)
anzuwenden, Ergebnisse zu visualisieren, Simulationen durchzuführen sowie eine fundierte Modellauswahl zu
treffen, basierend auf ihren Kenntnissen in der Programmierung.“
 
(2) § 11 Inkrafttreten
 
Abs 3 wird hinzugefügt:
 
„(3) Die Änderungen des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes vom 2. Dezember 2022, Nr. 31, Stück 9,
treten mit 1. Oktober 2023 in Kraft.“
 
 

Im Namen des Senates:
Die Vorsitzende der Curricularkommission

S t a s s i n o p o u l o u
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Nr. 32
5. (geringfügige) Änderung des Curriculums für das Magisterstudium Statistik
Der Senat hat in seiner Sitzung am 24. November 2022 die von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z 10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 14. November 2022
beschlossene 5. (geringfügige) Änderung des Magisterstudiums Statistik, veröGentlicht am 06.06.2006 im
Mitteilungsblatt der Universität Wien, 33. Stück, Nr. 216, letzte Änderung veröGentlicht im Mitteilungsblatt der
Universität Wien am 27.06.2022, 45. Stück, Nr. 325, in der nachfolgenden Fassung genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen für diesen Beschluss sind das Universitätsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der
Satzung der Universität Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
(1) § 14
 
§ 14 lautet nunmehr:
 
„Das gesamte Studium ist bestanden, wenn die Prüfungen für alle in der Modultafel (siehe § 10) angeführten
Module bestanden sind und die Magisterarbeit positiv bewertet wurde. Je nach Studienerfolg wird das
Abschlussprädikat "bestanden" oder "mit Auszeichnung bestanden" vergeben. Ist die Gesamtbewertung kleiner
oder gleich 1,50 und wurde die wissenscha@liche Arbeit mit „sehr gut“ beurteilt, ist für das gesamte Studium das
Abschlussprädikat „mit Auszeichnung bestanden“ zu vergeben.“
 
(2) Anhang
 
Die Informationen zum „Anmeldeverfahren“ werden ersatzlos gestrichen:
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Anmeldeverfahren

„
 
Die Vergabe von Lehrveranstaltungsplätzen
 
Grundsätzliche Funktionsweise des Systems
Das Anmeldesystem basiert auf einem Nachfrage-Angebotsmodell mit einem auktionistischen Mechanismus. Das
Angebot wird durch die verfügbaren Lehrveranstaltungsplätze (pro Lehrveranstaltung), die Nachfrage durch die
Anmeldung der Studierenden repräsentiert. Die Nachfrage wird dadurch realisiert, dass jeder Studierende für die
von ihm gewünschten Lehrveranstaltungsplätze einen individuell von ihm bestimmbaren Punkteeinsatz bekannt
gibt. Dazu steht ihm ein limitiertes Budget zur Verfügung. Das auktionistische Element besteht darin, dass im Falle
eines Nachfrageüberschusses die Lehrveranstaltungsplätze (= knappe Güter) an Studierende mit den jeweils
höchsten Einsätzen vergeben werden.
 
Anmeldemodus
 
■ Jeder Studierende erhält pro Semester zunächst 1000 Punkte.
■ Im zweiten Schritt muss er dieses Punktebudget auf diejenigen Lehrveranstaltungen verteilen, die er im

laufenden Semester besuchen möchte. Bei der Verteilung seiner Punkte ist der Studierende völlig frei. Über
die Höhe kann er allerdings individuelle Präferenzen zum Ausdruck bringen.

■ Nach dem letzten Anmeldetag erfolgt die Vergabe der Lehrveranstaltungsplätze nach folgendem
Algorithmus:

 – Bei Lehrveranstaltungen, bei denen das Angebot an Lehrveranstaltungsplätzen größer ist als die
Nachfrage, werden alle Interessenten aufgenommen.

– Bei Lehrveranstaltungen, bei denen das Angebot an Lehrveranstaltungsplätzen kleiner ist als die
Nachfrage, werden die Lehrveranstaltungsplätze an Studierende mit den jeweils höchsten
Punkteeinsätzen solange vergeben, bis die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist.

– Hat sich ein Studierender zu mehreren Parallellehrveranstaltungen angemeldet, erfolgt die Vergabe
nach folgender Regel:

 � Reichen die Punkte derjenigen Lehrveranstaltung aus, auf die der Studierende die meisten
Punkte gesetzt hat, wird er in diese Lehrveranstaltung aufgenommen. Bei allen anderen
Parallellehrveranstaltungen wird der Studierende dann nicht mehr berücksichtigt.

� Reichen die Punkte derjenigen Lehrveranstaltung, auf die der Studierende die meisten Punkte
gesetzt hat, nicht aus, um in die Lehrveranstaltung aufgenommen zu werden, wird vom Sys- tem
geprü@, ob die Punkte derjenigen Lehrveranstaltung ausreichen, auf die der Studierende die
zweithöchste Punkteanzahl gesetzt hat. Ist dies der Fall, wird der Studierende in diese
Lehrveranstaltung aufgenommen. Ist dies nicht der Fall, wird der Auswahlprozess mit derjenigen
Lehrveranstaltung fortgesetzt, auf die der Studierende die dritthöchste Punkteanzahl gesetzt hat
(usw.).

� Bei der ersten Auktion (Vergabe der Lehrveranstaltungsplätze nach der Hauptanmeldung)
werden alle, zu Parallelveranstaltungen gesetzten Punkte auf eine davon summiert: entweder
auf diejenige, in die der Studierende fix aufgenommen wird oder auf diejenige, wo die
Wahrscheinlichkeit einer Aufnahme nach der zweiten Auktion (Vergabe der Lehrveranstaltungs-
plätze nach der Nachanmeldung) am höchsten ist (der beste Platz in der Warteliste).
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■ In Fällen, in denen Lehrveranstaltungsplätze nicht zur Gänze vergeben worden sind, wird die Möglichkeit
einer Nachanmeldung angeboten. Eine Nachanmeldung ist auch für jene Studierenden vorgesehen, die
während der regulären Anmeldezeiten verhindert waren (mit Begründung).

■ Gibt es in einer Lehrveranstaltung einen Nachfrageüberschuss, wird entsprechend der gesetzten Punkte
eine Warteliste zur weiteren Planung erstellt. Auf Basis dieser Wartelisten entscheiden Dekan und
Studienprogrammleitung der Wirtscha@swissenscha@lichen Fakultät (nach Maßgabe der finanziellen
Mittel), ob bzw. wenn ja, wie viele zusätzliche Lehrveranstaltungen angeboten werden können.

■ Welcher Student zu welchen Lehrveranstaltungen definitiv aufgenommen wurde, wird einen Tag nach dem
letzten Anmeldetag in Form von Listen bekannt gegeben.

 
Das Punktebudget im Detail
Das Punktebudget, das Studierende auf Lehrveranstaltungen verteilen können, kann sich von Semester zu
Semester ändern. Im Detail setzt sich das Punktebudget wie folgt zusammen:
 
■ Pro Semester erhält jeder Studierende 1000 Punkte.
■ Reichen die auf eine Lehrveranstaltung gesetzten Punkte nicht aus, um in die Lehrveranstaltung

aufgenommen zu werden, so erhöht sich das Punktebudget des (unmittelbar) folgenden Semesters gerade
um diese Punkte.

■ Entschließt sich ein Studierender eine Lehrveranstaltung, in die er definitiv aufgenommen wurde, nicht zu
besuchen, dann verringert sich sein Punktebudget im (unmittelbar) folgenden Semester um diejenige
Punkteanzahl, die er auf diese Lehrveranstaltung gesetzt hat.

 
 
Punkteeinsatz führt zu
einer

Verhalten des Studierenden Behandlung des Punkteeinsatzes für das
folgende Semester

Nicht-Aufnahme  Punkte werden aufgeschlagen

Aufnahme Besuch der LV Keine Auswirkung

Aufnahme Kein Besuch der LV Punkte werden abgezogen

Nicht gesetzte Punkte haben keine Auswirkung auf das Budget des folgenden Semesters, sie gehen verloren.

 
„
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(3) § 15 Inkrafttreten
 
Abs 6 wird hinzugefügt:
 
„(6) Die Änderungen des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes vom 2. Dezember 2022, Nr. 32, Stück 9,
treten mit 1. Oktober 2023 in Kraft.“
 
 

Im Namen des Senates:
Die Vorsitzende der Curricularkommission

S t a s s i n o p o u l o u

Verleihung von Lehrbefugnissen

Nr. 33
Erteilung der Lehrbefugnis
Mit Bescheid vom 24.11.2022, Zl/Habil 02/812/2021/22, hat das Rektorat der Universität Wien Mag. Stephan
Kloos, PhD auf Grund des Beschlusses der vom Senat eingesetzten Habilitationskommission die Lehrbefugnis für
das Fach „Kultur- und Sozialanthropologie“ erteilt.
 
Mit Bescheid vom 24.11.2022, Zl/Habil 02/816/2021/22, hat das Rektorat der Universität Wien Mag. Harold
Steinacker, PhD auf Grund des Beschlusses der vom Senat eingesetzten Habilitationskommission die
Lehrbefugnis für das Fach „Theoretische Physik“ erteilt.
 

Die Vizerektorin:
Baccarini

Redaktion: HR.in Mag.a Elisabeth Schramm
Druck und Herausgabe: Universität Wien.
Erscheinung: nach Bedarf; termingebundene Einschaltungen sind mindestens
7 Arbeitstage vor dem gewünschten Erscheinungsdatum in der Redaktion einzubringen.
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